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BUDE 2023 Nr. 011

Baurecht, Art. 61 Abs. 2 und 72 BauG, Art. 99, 122 Abs. 3 und 176 Abs. 2
PBG, Art. 684 ZGB. Das Verwaltungsgericht hielt mit Urteil B 2021/219 vom
11. August 2022 fest, dass das vorliegende Baubewilligungsverfahren nicht
das Ergebnis des formellen Unterschutzstellungsverfahrens der Villa N.____
voraussetze. Entsprechend komme der Umgebungsschutz (Art. 99 Abs. 1
PBG) und der Schutz vor Eigentumsbeeintrachtigungen (Art. 122 Abs. 3 PBG)
durch die Gibergangsrechtliche Unterschutzstellung (Art. 176 Abs. 2 PBG)
bzw. die Feststellung des besonderen kulturellen Zeugniswerts auf die Villa
N.__ unmittelbar von Gesetzes wegen zum Tragen (Erw. 5). Die Beurteilung
der DMP, wonach das Bauvorhaben nicht den Umgebungsschutz der Villa
N.__ beeintrachtige, ist nicht zu beanstanden (Erw. 6). Aufgrund der
baulichen Ausgestaltung (kein direkter Zugang von den Wohnungen,
transparente Innenwand, zweigeschossige Ausgestaltung, aussenliegende
Toilette), ist nichts gegen die Nichtanrechenbarkeit des
Gemeinschaftsraums einzuwenden (Erw. 8.2.2.). Die Wintergarten erfiillen
samtliche Voraussetzungen gemass Art. 61 Abs. 1 Bst. d BauG, so dass sie
bei der Berechnung der Ausnutzungsziffer nicht zu bericksichtigen sind. Fur
die von der Vorinstanz verfiigte Auflage - Fenster und Wande zwischen den
verglasten Loggien und den Wohnraumen missten die Anforderungen an
eine Aussenisolation erfiillen — besteht daher kein Platz. Der Rekurs 2 ist
daher gutzuheissen (Erw. 9). Zumal die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl
Parkplatze sichergestellt ist, sind die Befiurchtungen der Rekurrenten 1, es
kénnte zu einem wilden Parkieren unbegriindet (Erw. 10). Abweisung des
Rekurs 1. Gutheissung des Rekurs 2.

BUDE 2023 Nr. 11 finden Sie im angeh&ngten PDF-Dokument.
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Kanton St.Gallen

Bau- und Umweltdepartement

Rekurrenten 1
(im Rekurs Nr. 22-7752)

Rekurrentin 2
(im Rekurs Nr. 22-7736)

Vorinstanz

Rekursgegnerin 1
(im Rekurs Nr. 22-7752)

Rekursgegner 2
(im Rekurs Nr. 22-7736)

Betreff

22-7736/22-7752

Entscheid Nr. 11/2023 vom 25. Januar 2023

alaertretenmch lic.iur. HSG Liliane Kobler, Rechtsanwaltin,
Museumstrasse 35, 9004 St.Gallen

L.

vertreten durch lic.iur. Alex Keller, Rechtsanwalt, Teufener
Strasse 11, 9001 St.Gallen

gegen
Stadtrat Z.____ (Beschliisse vom 17. August 2020)

L.

vertreten durch lic.iur. Alex Keller, Rechtsanwalt, Teufener
Strasse 11, 9001 St.Gallen

aIHertretenmch lic.iur. HSG Liliane Kobler, Rechtsanwaltin,
Museumstrasse 35, 9004 St.Gallen

Baubewilligung (Abbruch und Neubau Mehrfamilienhaus)
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Sachverhalt

A.
a) Die L. ist Eigentimerin von Grundstiick Nr. 001, Grundbuch Z. , an der
M. strassein Z. . Das Grundstick liegt gemass geltendem Zonenplan der Stadt Z.  vom

19. Dezember 1995 in der Wohnzone fir zweigeschossige Bauten (W2). Es ist mit einem
eingeschossigen Wohnhaus (Vers.-Nr. 010) Uberbaut. Auf der gegentiberliegenden Strassenseite
befindet sich das Grundstiick Nr. 002, welches mit einem zweigeschossig in Erscheinung treten-
den Wohnhaus (Vers.-Nr. 011) tberbaut ist. Beim Wohnhaus handelt es sich um eine Villa aus
dem Jahr 1934, welche vom deutschen Architekten N, projektiert worden ist. Der Einfachheit
halber wird das Wohnhaus Vers.-Nr. 011 im Folgenden als VillaN.___ bezeichnet. Das Baugrund-
stick liegt ausserhalb des Ortsbildschutzgebietes gemass Schutzverordnung der Politischen Ge-
meinde Z.____ vom 3. Juli 1996. Gemass Inventarblatt des Bundesinventars der schiitzenswerten
Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) liegt das Baugrundstick in der Umge-
bungszone Il mit Erhaltungsziel b (Erhalten der Eigenschaften). Erschlossen wird das Gebiet
Uber die M. strasse (Gemeindestrasse 2. Klasse).

b)  Mit Baugesuch vom 29. Mai 2018 (Baugesuch Nr. 003) beantragte die L.____ bei der Bau-
kommission Z.____ die Baubewilligung fur den Abbruch des Wohnhauses (Vers.-Nr. 010) und die
Erstellung eines Mehrfamilienhauses mit zehn Wohneinheiten samt Tiefgarage auf dem Grund-
stick Nr. 001. Innert der Auflagefrist gingen mehrere Einsprachen ein. Am 27. November 2018
wurde vor Ort ein Augenschein durchgefiihrt, an welchem auch eine Vertreterin der kantonalen
Denkmalpflege (DMP) teilnahm. Gemass der dazugehorigen Aktennotiz ging die DMP bei der
VillaN.___ von einem Schutzobjekt von kantonaler Bedeutung aus. Die DMP beurteilte insbeson-
dere das Attikageschoss des geplanten Neubaus als kritisch. Durch die wuchtige Ausgestaltung
konnte die gegentberliegende, als schutzwiirdig eingestufte, Villa N.____ beeintrachtigt werden.
Mit E-Mail vom 12. Dezember 2018 nahm die DMP zum Augenscheinprotokoll Stellung und hielt
unter anderem fest, dass aus denkmalpflegerischer Sicht auf das Attikageschoss zu verzichten
sei. Mit Teilverfligung vom 23. Januar 2019 verweigerte die DMP die Zustimmung. Die Teilverfi-
gung wurde jedoch formell nicht eréffnet, da die Bauherrschaft vor Erlass des Gesamtentscheids
das Baugesuch am 21. Marz 2019 zuriickgezogen hatte.

B.
a) Mit Uberarbeiteten Baugesuchen vom 10. September 2019 beantragte die L. bei der
Baukommission Z._ die Bewilligung fir den Abbruch des Wohnhauses (Baugesuch Nr. 004)

und die Baubewilligung fir die Erstellung eines Mehrfamilienhauses mit zehn Wohneinheiten samt
Tiefgarage (Baugesuch Nr. 005).

b) Innert der Auflagefrist vom 8. bis 21. Oktober 2019 erhoben A. undB.___,C.___,D.____
undE. ,F.  undG.___,H. undl.___ sowieJ. _und K. ___ einzeln Einsprache gegen
das Bauvorhaben.

C) Mit Stellungnahme vom 27. November 2019 fiihrte die DMP zuhanden der Baukommission
Z.____aus, dass durch das Bauvorhaben die Villa N.____ als Schutzobjekt von kantonaler Bedeu-
tung betroffen sei. Das Baugesuch sei jedoch nach Riicksprache mit der DMP Uberarbeitet und
in seiner Gestalt angepasst worden. Durch das nun geplante Vorhaben erfolge keine Beeintrach-
tigung des Schutzobjekts. Eine formelle Zustimmung sei somit nicht notwendig.

d)  Mit Beschlissen vom 17. August 2020 wies der Stadtrat Z.___ — unter anderem gestiitzt
auf die Einschatzung der DMP — die Einsprachen in einem gemeinsamen Beschluss (SRB 006)
ganz bzw. teilweise ab und erteilte die Abbruchbewilligung (SRB 007) sowie die Baubewilligung
fur den Neubau unter Bedingungen und Auflagen (SRB 008). Die Einsprache von D.___ und
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E._ wurde teilweise gutgeheissen, indem die Baubewilligung fir den Neubau um folgende
Auflage erganzt wurde:

1. [.]

2. Die Isolation der Fenster und Wande zwischen den verglasten Loggien (in den
Baueingabeplanen als «Wintergérten» bezeichnet) und den Wohnrdumen muss
die Anforderungen an eine Aussenisolation erftllen.

3. L]

C.
Gegen die Beschlisse erhoben A, undB. ,C. ,D.  undE._ ,F._ und G.__,
H. und I.__ sowie J._  und K. _, alle vertreten durch lic.iur. HSG Liliane Kobler,

Rechtsanwaltin, St.Gallen, mit Schreiben vom 4. September 2020 Rekurs (im Folgenden Re-
kurs 1) beim Baudepartement (seit 1. Oktober 2021: Bau- und Umweltdepartement). Mit Re-
kurserganzung vom 16. Oktober 2020 werden folgende Antrage gestellt:

1. Der Protokollauszug Stadtrat Z. , Sitzung vom 17. August 2020 betreffend Ein-
spracheentscheid (div. Einsprecher vs. Baugesuche Nr. 004 und 005 der L. ;
M. strasse 7; Grundstiick Nr. 001; Gebaude Nr. 010) sei aufzuheben und die
Baubewilligung sei zu verweigern.

2. Der Protokollauszug Stadtrat Z._, Sitzung vom 17. August 2020 betreffend Ab-

bruchbewilligung (L. , Abbruch Einfamilienhaus Gebdude Nr. 010;
M. strasse 7, Grundstiick 001) sowie der Protokollauszug Stadtrat Z.___, Sit-
zung vom 17. August 2020 betreffend Baubewilligung (L. , Neubau Mehrfami-

lienhaus mit Tiefgarage, Photovoltaikanlage und Fernwdrmeanschluss;
M.___strasse 7, Grundstiick 001) inkl. Nebenbewilligungen, seien aufzuheben und
die Bewilligungen seien zu verweigern.

3. Eventualiter sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurilickzu-
weisen.
4, Unter Kosten- und Entschadigungsfolge zuzuglich gesetzlich geschuldeter Mehr-

wertsteuer von 7,7%.

Es wird zusammenfassend geltend gemacht, dass die Stellungnahme der DMP vom 27. Novem-
ber 2019 den Rekurrenten 1 nicht er6ffnet worden sei. Inhaltlich werfe die Stellungnahme sodann
Fragen auf. Es sei unklar, weshalb das Vorhaben trotz Attikageschoss im Gegensatz zum Projekt
aus dem Jahr 2018 nun plétzlich bewilligungsfahig sei. Aufgrund der Dimensionen des geplanten
Mehrfamilienhauses werde die Villa N.___ beeintrachtigt. Entsprechend hatte es auch einer for-

mellen Zustimmung der DMP bedurft. Weiter riigen die Rekurrenten 1, dass fir die Villa N.____

wie auch fur das abzubrechende Wohnhaus auf dem Baugrundstiick kein Unterschutzstellungs-
verfahren durchgefiihrt worden sei. Dariiber hinaus riigen die Rekurrenten 1 die Nichteinhaltung
der Einfugungsvorschriften, eine Verunstaltung, eine Uberschreitung der Ausniitzungsziffer, eine
ungeniigende Anzahl an Parkplatzen sowie eine ungenligende Verkehrssicherheit. Schliesslich
rigen die Rekurrenten 1 noch unzulassige Immissionen im Sinn von Art. 684 des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches (SR 210; abgekiirzt ZGB).

D.

Gegen die Beschlisse erhob auch die L. , vertreten durch lic.iur. Alex Keller, Rechtsanwalt,
St.Gallen, mit Schreiben vom 4. September 2020 Rekurs beim Baudepartement (im Folgenden
Rekurs 2). Mit Rekursergénzung vom 1. Oktober 2020 werden folgende Antrage gestellt:
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1. Die Zziffer Ill/3 des Einspracheentscheids (SRB 006) des Stadtrats Z.  vom
17. August 2020 betreffend den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage,
Photovoltaikanlage und Fernwarmeanschluss auf Grundstick 001 an der
M. strasse 7 sei aufzuheben, soweit die Einsprache von D.____ und E.___in
Bezug auf die Verfligung einer ergdnzenden Auflage mit Bezug auf die verglasten
Loggien im Sinn der Erwégungen teilweise gutgeheissen wurde.

2. Die ziffer 111/10 des Einspracheentscheids (SRB 006) des Stadtrats Z._  vom
17. August 2020 betreffend den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage,
Photovoltaikanlage und Fernwarmeanschluss auf Grundstick 001 an der
M. strasse 7 sei aufzuheben.

3. Die ziffer I1l/2 der Baubewilligung (SRB 008) des Stadtrats Z._ vom 17. August
2020 fur den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage, Photovoltaikan-
lage und Fernwarmeanschluss auf Grundstuck 001 an der M.___ strasse 7 sei auf-
zuheben.

4, Unter Kostenfolge.

Zur Begriindung wird geltend gemacht, die Vorinstanz habe die zu beurteilenden Wintergarten zu
Unrecht als "verglaste Loggien" eingestuft und fordere daher féalschlicherweise eine thermische
Abgrenzung zu den tbrigen Wohnraumen.

E.
a) Mit Schreiben vom 11. November 2020 verzichtet die Vorinstanz in beiden Rekursverfahren
auf eine Vernehmlassung.

b)  Mit Vernehmlassung vom 1. Dezember 2020 beantragt die Rekursgegnerin 1 durch ihren
Rechtsvertreter, den Rekurs 1 unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begriindung wird geltend ge-
macht, dass keine Beeintrachtigung der Villa N.___ vorliege und entsprechend keine Zustim-
mungsverfiigung erforderlich sei. Die Rekursgegnerin 1 bestreitet weiter, dass es sich beim ab-
zubrechenden Wohnhaus um ein Schutzobjekt handle. Auch die Ubrigen Einwande seien unbe-
grindet.

C) Mit Schreiben vom 3. Dezember 2020 verzichten die Rekursgegner 2 auf eine Vernehm-
lassung im Rekurs 2.

d) Mit Amtsbericht vom 4. Februar 2021 fihrt die DMP im Rekurs 1 aus, dass es sich bei der
Villa N.____ um ein schiitzenswertes Kulturobjekt von kantonaler Bedeutung handle. Das abzu-
brechende Wohnhaus auf dem Baugrundstiick weise dagegen keinen kulturellen Zeugniswert
auf, weshalb die Schutzwiirdigkeit zu verneinen sei. Das geplante Vorhaben sei im Vergleich zum
ersten Projekt aus dem Jahr 2018 Uberarbeitet worden, indem das Attikageschoss reduziert wor-
den sei. Das Kulturobjekt Villa N.__ befinde sich in einem intakten, grosszligigen Garten. Das
neue, auf der gegeniiberliegenden Strassenseite liegende Mehrfamilienhaus weise zwar nach
wie vor einen deutlichen Massstabsprung auf, werde aber kaum in eine direkte Verbindung zum
Kulturobjekt gebracht. Eine Beeintrachtigung des Kulturobjekts kbnne daher verneint werden.

F.
a) Das Baudepartement filhrte am 19. Méarz 2021 in Anwesenheit der Verfahrensbeteiligten
sowie des Leiters der DMP einen Augenschein vor Ort durch.

b)  Mit Eingabe vom 23. April 2021 lassen sich die Rekurrenten 1 zum Augenscheinprotokoll
vernehmen.
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c)  Mit Schreiben vom 23. August 2021 weisen die Rekurrenten 1 darauf hin, dass die Bauver-
waltung Z._ C.__ aus Griinden des Ortsbildes die Erstellung einer Photovoltaikanlage an der
M. strasse 6 nicht habe in Aussicht stellen kénnen.

d)  Mit Schreiben vom 26. August 2021 weist die Rekursgegnerin 1 wiederum darauf hin, dass
die StadtZ. _ nicht Bestandteil des Bundesinventars der schiitzenwerten Ortsbilder der Schweiz
sei. Sodann werde im kantonalen Objektblatt die M. strasse differenziert behandelt. Das
Grundstiick von C.____liege in der Baugruppe 8.3, das Grundstiick der Rekursgegnerin 1 liege
dagegen in der Umgebungszone llI.

e) Mit Schreiben vom 3. September 2021 halten die Rekurrenten 1 wiederum fest, dass die
M.___ strasse Teil eines Ortsbildes von kantonaler Bedeutung sei. Entsprechend sei eine Zustim-
mung der DMP notwendig.

f) Das Baudepartement hiess mit Entscheid Nr. 59/2021 vom 30. September 2021 den Re-
kurs 1 der Rekurrenten 1 gut und hob die Baubewilligung fir den Neubau (SRB 008) vom 17. Au-
gust 2020 sowie die Ziffern 2, 3, 4, 5, 8, 9 und 10 des Einspracheentscheids (SRB 006) vom
17. August 2020 auf. Die Sache wurde im Sinn der Erwdgungen zur Veranlassung der "vorfrage-
weisen" Beurteilung der Schutzwirdigkeit der Villa N.___ (Vers.-Nr. 011) und zur anschliessen-
den neuen Entscheidung Uber das Baugesuch zuriickgewiesen. Begriindet wurde der Entscheid
damit, dass mit der Einschatzung der DMP erst ein konkreter Schutzverdacht hinsichtlich der Villa
N._ bestatigt worden sei. Die Vorinstanz habe als nachstes "vorfrageweise" zu beurteilen, ob
und in welchem Umfang die VillaN.___ tatsachlich geschitzt sei. Denn die Beurteilung der Frage,
ob ein unter Schutz gestelltes Bau- oder archdologisches Denkmal, beeintrachtigt oder gar besei-
tigt werden diirfe (Art. 122 Abs. 3 des Planungs- und Baugesetzes [sGS 731.1; abgekirzt PBG]),
setze die formliche Unterschutzstellung voraus. Der Rekurs 2 der Rekurrentin 2 wurde zufolge
Gegenstandslosigkeit abgeschrieben.

g) Eine gegen diesen Entscheid von der Rekurrentin 2 erhobene Beschwerde hiess das Ver-
waltungsgericht in der Folge gut. Es hob den Entscheid des Baudepartementes auf und wies die
Sache zur materiellen Beurteilung der beiden Rekurse zurtick (VerwGE B 2021/219 vom 11. Au-
gust 2022). Das Verwaltungsgericht hielt fest, es wirden keine Anhaltspunkte fir eine Unvollstan-
digkeit der Prifung der Beeintrachtigung der von Gesetzes wegen geschitzten Villa und ihrer
Umgebung bestehen. Es sei daher kein Grund fir eine "vorfrageweise" Beurteilung der unbestrit-
tenen Schutzwirdigkeit ersichtlich. Auch setze das Baubewilligungsverfahren nicht das Ergebnis
des formellen Unterschutzstellungsverfahrens voraus.

G.

a) Die Sache ist somit erneut durch das Bau- und Umweltdepartement zu beurteilen. Der Re-
kurs 1 wurde neu unter der Verfahrensnummer 22-7752 eingeschrieben, der Rekurs 2 unter 22-
7736. In beiden Verfahren wurde den Beteiligten mit Schreiben vom 24. Oktober 2022 Gelegen-
heit gegeben, sich nochmals zur Sache zu aussern.

b)  Mit Schreiben vom 6. Dezember 2022 machen die Rekurrenten 1 geltend, es sei weiterhin
nicht nachvollziehbar, warum die DMP das strittige Projekt aufgrund minimaler Anpassungen nun
als bewilligungsfahig erachte, nachdem urspriinglich das gesamte Attikageschoss als stdérend be-
urteilt worden sei. Dartiber hinaus halten die Rekurrenten 1 an ihren urspriinglichen Rugen fest.

H.
Auf die weiteren Ausfiihrungen der Verfahrensbeteiligten in den vorgenannten Eingaben wird —
soweit erforderlich — in den Erwagungen eingegangen.

5/18



Erwagungen

1.

1.1 Die beiden Rekursverfahren stehen im gleichen sachlichen Zusammenhang. Sie werfen
dieselben Sachverhalts- und Rechtsfragen auf. Es ist somit zweckmassig, sie verfahrensrechtlich
zu vereinigen und durch einen einzigen Entscheid zu erledigen (VerwGE B 2015/96 und
B 2015/97 vom 26. Oktober 2016 Erw. 1; GVP 1972 Nr. 30).

1.2 Die Zustandigkeit des Bau- und Umweltdepartementes ergibt sich aus Art. 43 des Geset-
zes Uber die Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1; abgekirzt VRP).

1.3 Die Frist- und Formerfordernisse von Art. 47 Abs. 1 und Art. 48 VRP sind erflllt. Die Re-
kursberechtigung ist gegeben (Art. 45 VRP). Auf den Rekurs ist einzutreten.

2.

Am 1. Oktober 2017 ist das PBG in Kraft getreten und das Baugesetz vom 6. Juni 1972
(nGS 8, 134; abgekirzt BauG) aufgehoben worden (Art. 172 Bst. a PBG). Der erstinstanzliche
Einsprache- und Baubewilligungsentscheid erging am 17. August 2020. Mithin sind vorliegend
grundsatzlich die Bestimmungen des PBG anwendbar, sofern sie gemass Anhang zum Kreis-
schreiben «Ubergangsrechtliche Bestimmungen im PBG» vom 8. Marz 2017 (Baudepartement
SG, Juristische Mitteilungen 2017/1/1) als unmittelbar anwendbar erklart werden. Im Ubrigen ge-
langen weiterhin das Baugesetz und das entsprechende Baureglement zur Anwendung.

3.

Die Rekurrenten 1 stellen sich auf den Standpunkt, die DMP hatte im Rahmen von Art. 122 Abs.
3 PBG eine Interessenabwagung vornehmen und gestitzt darauf eine formelle Zustimmung oder
Ablehnung verfiigen missen. Die Stellungnahme der DMP vom 27. November 2019 geniige
diesen Anforderungen nicht.

3.1 Gemass Art. 122 Abs. 3 PBG dirfen unter Schutz gestellte Objekte nur beseitigt oder be-
eintrachtigt werden, wenn ein gewichtiges, das Interesse an der Erhaltung Uberwiegendes Be-
durfnis nachgewiesen wird. Bei Schutzobjekten von nationaler oder kantonaler Bedeutung ist aus-
serdem die Zustimmung der zustdndigen kantonalen Stelle erforderlich (hier bzw. im Zusammen-
hang mit Baudenkmalern: Amt fir Kultur bzw. in Erméachtigung die Leiterin oder der Leiter der
Abteilung Denkmalpflege; vgl. Art. 10 Bst. d der Verordnung zum Planungs- und Baugesetz
[sGS 731.11; abgekirzt PBV] i.V.m. Anhang 3 Nr. DI.B.05.01 der Ermachtigungsverordnung
[SGS 141.41]). Das Verfahren ist zu koordinieren (Art. 25a des eidgenéssischen Raumplanungs-
gesetzes [SR 700]), und am Ende steht ein Gesamtentscheid im Sinn von Art. 133 Bst. f PBG.
Kommunale Baubewilligungen, die ohne die erforderliche Zustimmung oder Genehmigung durch
die kantonale Behorde erteilt wurden, kdnnen rechtsunwirksam und nichtig sein
(vgl. BDE Nr. 5/2020 vom 17. Januar 2020 Erw. 2.1, insb. Erw. 2.1.7 mit Hinweisen). Kommt die
DMP im Rahmen der Beurteilung eines Baugesuchs zum Ergebnis, dass keine Beeintrachtigung
eines Schutzgegenstands von kantonaler oder nationaler Bedeutung vorliegt, stellt diese Beurtei-
lung fur sich allein noch keine Teilverfligung dar, die im Rahmen eines Gesamtentscheids zu
eroffnen ware. Dies trifft nur fur die eigentliche Zustimmungsverfiigung der DMP zu; nur diese ist
folglich auch Teil des Gesamtentscheids der Baubewilligungsbehorde. Die blosse Beurteilung der
DMP dagegen, ein Baugesuch flhre nicht zu einer Beeintrachtigung eines Schutzgegenstands
von kantonaler oder nationaler Bedeutung, stellt lediglich eine Stellungnahme dar (vgl. z.B. BUDE
Nr. 21/2022 vom 4. Marz 2022 Erw. 3.2 mit Hinweisen sowie J. BEREUTER, in: Bereuter/Frei/Ritter
[Hrsg.], Kommentar zum Planungs- und Baugesetz des Kantons St.Gallen, Basel 2020, Art. 122
N 35).
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3.2 Es ist grundsatzlich unbestritten und wurde durch VerwGE B 2021/219 vom 11. August
2022 bhestatigt, dass es sich bei der Villa N.___ um ein Schutzobjekt von kantonaler Bedeutung
handelt. Durch die Ubergangsrechtliche Unterschutzstellung von Gesetzes wegen (sog. "ex lege"-
Schutz nach Art. 176 Abs. 2 PBG) mit Anerkennung des besonderen kulturellen Zeugniswerts
von Seiten der DMP — so das Verwaltungsgericht in Erw. 3.2 — kommt fUr die Villa der Umge-
bungsschutz (Art. 99 Abs. 1 PBG) und der Schutz vor Eigentumsbeeintrachtigungen (Art. 122
Abs. 3 PBG) unmittelbar zum Tragen. Die Vorinstanz hat die DMP im Baubewilligungsverfahren
beigezogen. Diese hat mit Schreiben vom 27. November 2019 festgehalten, dass mit der Villa
N.__ zwar ein Einzelschutzobjekt von kantonaler Bedeutung betroffen sei, dieses durch das Vor-
haben aber nicht beeintrachtigt werde. Wie oben dargelegt, stellt ein solches Schreiben lediglich
eine Stellungnahme dar, weshalb die rekurrentische Rige — die DMP hatte eine formelle
Zustimmung oder Ablehnung verfligen missen — unbegrindet ist.

4.

Die Rekurrenten 1 riigen im Zusammenhang mit dem Schreiben der DMP vom 27. November
2019 sodann eine Gehdorsverletzung. Die Vorinstanz habe sich in den angefochtenen Beschlis-
sen im Wesentlichen auf die Stellungnahme der DMP vom 27. November 2019 abgestutzt, ohne
dass den Rekurrenten 1 die Stellungnahme vorgangig zugestellt worden sei. Erst nach Er6ffnung
der angefochtenen Beschliisse hétten die Rekurrenten 1 auf Nachfrage hin Einsicht erhalten.

4.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehor dient einerseits der Sachaufklarung und stellt ander-
seits ein personlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht der Parteien dar. Sein Umfang richtet sich
primar nach kantonalem Recht und subsidiar nach Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung (SR 101,
abgekiirzt BV). Zu den wesentlichen Inhalten gehéren die Orientierung und die Mdglichkeit zur
Ausserung vor Erlass einer Verfligung, das Recht auf Akteneinsicht, das Recht auf Teilnahme am
Beweisverfahren und der Anspruch auf Prifung und auf begriindeten Entscheid (G. STEINMANN,
in: St.Galler Kommentar BV, 3. Aufl., 2014, Art. 29 N 23 ff.). Eine Entscheidempfangerin soll zu
den wesentlichen Punkten Stellung nehmen kénnen, bevor der Entscheid gefallt wird. Dazu muss
sie vorweg auch Kenntnis von den massgeblichen Akten nehmen kénnen. Der Anspruch auf
rechtliches Gehdr enthélt somit insbesondere auch das Recht, zu jeder Eingabe von Vorinstanz
oder Gegenpartei Stellung nehmen zu kénnen (S. Rizvi/S. Risl, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.],
Praxiskommentar zum Gesetz Uber die Verwaltungsrechtspflege, Zirich/St.Gallen 2020, Art. 15-
17 N 18 und 39).

Nach Art. 16 Abs. 1 VRP haben die Beteiligten Anspruch auf Einsicht in die Akten, soweit nicht
wichtige 6ffentliche oder schutzwiirdige private Interessen entgegenstehen. Das Akteneinsichts-
recht erstreckt sich auf alle fiir den Entscheid wesentlichen Akten, d.h. all jene Akten, die Grund-
lage einer Anordnung bilden. Abzustellen ist dabei ausschliesslich auf die objektive Bedeutung
eines Schriftstlicks fur die entscheidwesentliche Sachverhaltsfeststellung. Keine Einsicht muss in
Akten gewahrt werden, die nicht der Stiitzung einer behdrdlichen Anordnung dienen. Dazu geho-
ren vor allem auch die Akten des internen amtlichen Verkehrs, etwa Vorbereitungsunterlagen
(Referat) usw. Als interne Akten gelten Unterlagen, denen kein Beweischarakter zukommt, wel-
che vielmehr ausschliesslich der internen Meinungsbildung dienen, also namentlich Entwiirfe, An-
trage, Notizen, Mitberichte, Hilfsbelege usw. Mit dem Ausschluss des Einsichtsrechts in diese
Akten soll verhindert werden, dass die interne Meinungsbildung tber die entscheidenden Akten-
stiicke und die erlassenen begriindeten Verfiigungen hinaus vollstandig vor der Offentlichkeit
ausgebreitet wird. Ob ein Aktenstick als intern zu qualifizieren ist, muss nach objektiven Ge-
sichtspunkten geprift werden. Wenn ein Aktenstiick objektiv betrachtet von Bedeutung fur die
Sachverhaltsfeststellung ist, so unterliegt es ungeachtet einer allfalligen Bezeichnung als internes
Dokument der Einsicht. Einsicht ist somit in alle Akten zu gewahren, welche geeignet sind, Grund-
lage der spateren Verfligung bzw. des spateren Entscheids zu bilden (CAVELTI/VOGELI, Verwal-
tungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz. 1131 mit Hinweisen; BDE
Nr. 124/2020 vom 10. Dezember 2020 Erw. 5.1).
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4.2 Die Vorinstanz stitzt sich in den angefochtenen Beschliissen massgeblich auf die Stellung-
nahme der DMP vom 27. November 2019. Die Stellungnahme der DMP stellt — entgegen der
Ansicht der Rekursgegnerin 1 sowie in Abkehr von BDE Nr. 38/2021 vom 30. April 2021 (Erw. 3.3)
— somit Teil der Sachverhaltsermittiung dar. Auch wenn die blosse Beurteilung der DMP, ein Bau-
gesuch fuhre nicht zu einer Beeintrachtigung eines Schutzgegenstands von kantonaler oder na-
tionaler Bedeutung lediglich wie oben dargelegt eine Stellungnahme darstellt, wére sie vorgangig
den Beteiligten zum rechtlichen Gehor zuzustellen gewesen. In VerwGE B 2020/98 vom 8. Juli
2021 (Erw. 3.1) wurde festgehalten, dass die Behdrde verpflichtet sei, die Parteien vor der Ent-
scheidféllung zumindest Uber die entscheidwesentlichen Tatsachen in Kenntnis zu setzen, damit
sie ihr Einsichtsrecht geltend machen kénnen. Art. 29 Abs. 2 BV vermittle praxisgemass zwar
keinen Anspruch auf Einsicht in verwaltungsinterne Akten. Als solche wirden Unterlagen gelten,
denen fir die Behandlung eines Falls kein Beweischarakter zukomme und die ausschliesslich der
verwaltungsinternen Meinungsbildung dienen wirden. Berichte und Gutachten von Amtsstellen
gehdrten aber nicht zu den verwaltungsinternen Akten, sondern wiirden ebenfalls der Aktenein-
sicht unterliegen. Entsprechend bejahte des Verwaltungsgericht im zu beurteilenden Fall die Ver-
letzung des rechtlichen Gehdrs. Vorliegend hat die DMP eine Beeintrachtigung von Schutzgegen-
standen verneint. Mit dieser Feststellung kommt der Stellungnahme durchaus Beweiswert tber
strittige Sachverhaltselemente zu, weshalb sie nicht zu den verwaltungsinternen Akten zu zahlen
ist. Daraus folgt, dass die Vorinstanz verpflichtet gewesen ware, die Stellungnahme vorgangig
zum Erlass der angefochtenen Beschlisse den Rekurrenten 1 (aber auch der Rekursgegnerin 1)
zur Einsicht und Stellungnahme zuzustellen. Indem die Vorinstanz die fragliche Stellungnahme
den Rekurrenten 1 vorgangig nicht zugestellt hat, hat sie deshalb deren Anspruch auf rechtliches
Gehor verletzt.

4.3 Weiter riigen die Rekurrenten 1 eine Verletzung der Begriindungspflicht, weil aus dem
Schreiben der DMP nicht hervorgehe, inwiefern das Baugesuch "nach Ricksprache” Giberarbeitet
und "in seiner Gestalt angepasst” worden sei.

4.4 Die erforderliche Begriindungsdichte richtet sich nach den Umstanden des Einzelfalls. Je
grosser der Spielraum ist, Uber welchen die Behorde verfigt und je starker ein Entscheid in die
individuellen Rechte eingreift, desto héhere Anforderungen sind an dessen Begriindung zu stel-
len. Eine korrekte Begriindung muss es der Partei ermoglichen, die fir den Einzelfall relevanten
juristischen Uberlegungen der Behorde zu erkennen, um sich mit ihnen sachgerecht auseinan-
derzusetzen und beurteilen zu kénnen, ob sie sich den Uberlegungen anschliessen kann oder
den Entscheid gegebenenfalls anfechten will (H.-R. ARTA, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], Pra-
xiskommentar zum Gesetz liber die Verwaltungsrechtspflege [VRP], Zirich/St.Gallen 2020, Uber-
blick N 22).

4.5 Das erste Projekt beanstandete die DMP und erachtete es fir notwendig, dass auf das
Attikageschoss verzichtet werde. Wenn die DMP nun im zweiten Projekt das Attikageschoss als
zulassig erachtet, braucht dies einer eingehenderen Begriindung. In einer Konstellation wie der
vorliegenden gentigen die Ausfilhrungen der DMP in der Stellungnahme vom 27. November 2019
nicht den Anforderungen an die Begriindungsdichte. Zwar stellte die DMP fest, dass das Projekt
angepasst worden sei, fuhrt aber mit keinem Wort aus, worin diese Anpassungen bestiinden und
weshalb daher keine Beeintrachtigung mehr vorliege. Damit war es den Einsprechern unmdglich,
sich mit den Uberlegungen der DMP auseinanderzusetzen und zu beurteilen, ob sie sich dem
anschliessen oder die Sache anfechten wollen. Die Begriindung der DMP erweist sich damit als
ungenigend.

4.6 Der Anspruch auf rechtliches Gehor ist nach der Rechtsprechung formeller Natur und fihrt
bei seiner Verletzung grundsatzlich zur Aufhebung des betreffenden Entscheids und zur Riick-
weisung der Streitsache an die Vorinstanz. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes kann
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ein solcher Verfahrensmangel durch die Gewahrung des rechtlichen Gehdrs in einem nachfol-
genden Rechtsmittelverfahren nur geheilt werden, wenn der Rechtsmittelinstanz die volle Uber-
prifungsbefugnis zusteht und sie von diesem Recht tatsachlich Gebrauch macht (BGE 126 | 72,
110 la 82). Zurtickhaltung ist jedoch am Platz, wenn es um die Beurteilung von Ermessensfragen
geht und der Vorinstanz ein erheblicher Beurteilungsspielraum zukommt. Wenn hingegen die un-
terbliebene Anhérung nachgeholt werden kann und die Rechtsmittelbehdrde mit derselben Kog-
nition entscheidet, wird eine Heilung zugelassen (CAVELTI/VOGELI, a.a.0., Rz. 990).

4.7 Im vorliegenden Fall verfligt die Rekursinstanz zum einen Uber volle Kognition. Zum ande-
ren konnten sich die Rekurrenten 1 im Rahmen des Rekursverfahrens zu der entsprechenden
Eingabe aussern. Sodann konnte die DMP ihren Standpunkt im Rahmen der Vernehmlassung
und des Augenscheins darlegen. Unter diesen Umsténden ist — wie bereits in BDE Nr. 59/2021
vom 30. September 2021 abgehandelt und vom Verwaltungsgericht mit Urteil B 2021/219 vom
11. August 2022 bestatigt (Erw. 3.4) — eine Heilung des Verfahrensmangels angezeigt. Die Ge-
hdrsverletzungen sind jedoch bei der Festlegung der Kosten zu bertcksichtigen.

5.

Soweit die Rekurrenten 1 riigen, das abzubrechende Geb&aude sowie die Villa N.___ seien trotz
entsprechendem Antrag nicht unter Schutz gestellt worden, ist hierauf nicht weiter einzugehen.
Das Verwaltungsgericht hielt mit Urteil B 2021/219 vom 11. August 2022 fest, dass es nach un-
bestrittener Feststellung der DMP beim abzubrechenden Gebaude (Vers.-Nr. 010) auf Grund-
stiick Nr. 001 an einer Schutzwiirdigkeit fehle. Bei der Villa N.___ gebe es sodann keine Anhalts-
punkte fur eine Unvollstandigkeit der Prifung der Beeintrachtigung der von Gesetzes wegen ge-
schitzten Villa und ihrer Umgebung durch das Bauprojekt. Es sei daher kein Grund fir eine "vor-
frageweise" Beurteilung der unbestrittenen Schutzwirdigkeit ersichtlich. Auch setze das Baube-
willigungsverfahren nicht das Ergebnis des formellen Unterschutzstellungsverfahrens voraus.
Entsprechend komme der Umgebungsschutz (Art. 99 Abs. 1 PBG) und der Schutz vor Eigen-
tumsbeeintrachtigungen (Art. 122 Abs. 3 PBG) durch die Ubergangsrechtliche Unterschutzstel-
lung bzw. die Feststellung des besonderen kulturellen Zeugniswerts auf die Villa N, unmittel-
bar von Gesetzes wegen zum Tragen.

6.

Die Rekurrenten riigen die Beurteilung der DMP, wonach das Bauvorhaben die Villa N.___ sowie
deren Umgebung nicht beeintrachtige. Beim ersten Projekt habe die DMP noch empfohlen auf
ein Attikageschoss komplett zu verzichten. Beim nun strittigen Projekt gebe sich die DMP dage-
gen mit einem minimal in H6he und Breite reduzierten Attikageschoss zufrieden. Diese Beurtei-
lung sei nicht schliissig.

6.1 Aus Art. 99 Abs. 1 PBG kann — so auch die Erwagungen 2.1 des Verwaltungsgerichtes im
Urteil B 2021/219 vom 11. August 2022 — geschlossen werden, dass der Schutz von Baudenk-
malern vor Beeintrachtigungen auch einen eigentlichen Umgebungsschutz miteinschliesst, da der
Begriff des Baudenkmals nach Art. 115 Bst. g PBG auch die Umgebung von Bauten und Anlagen
miterfasst. Der Schutz eines Baudenkmals wirkt sich im Einzelfall derart auf seine — unter Um-
standen selbst nicht geschiitzte — Umgebung aus, als dort vorgesehene (bauliche) Massnahmen
sich nicht unmittelbar beeintrachtigend auf das Schutzobjekt auswirken dirfen. Der konkrete Um-
fang der zu beachtenden Umgebung ist dabei im Einzelfall zu bestimmen (vgl. KAISER/MANSER,
in: Ehrenzeller/Engeler [Hrsg.], Handbuch Heimatschutzrecht, Zirich/St.Gallen 2020, § 6 N 28).
Der Umfang des Schutzes muss eine zeitgeméasse Nutzung und Anpassung des Objekts und
seiner Umgebung ermdglichen (J. BEREUTER, in: Bereuter/Frei/Ritter [Hrsg.], Kommentar zum Pla-
nungs- und Baugesetz des Kantons St.Gallen, Basel 2020, Art. 122 N 8). Eine Beeintrachtigung
im Sinn von Art. 99 Abs. 1 PBG liegt vor, wenn ein Schutzobjekt durch Veranderungen in seiner
Umgebung in jenen Bereichen, die es einzigartig oder charakteristisch machen und aufgrund de-
rer es unter Schutz gestellt wurde, in erheblicher bzw. umfangreicher Weise beeintrachtigt wird.
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Dagegen liegt keine solche Beeintrachtigung vor, wenn ein Schutzobjekt in seiner geschitzten
Beschaffenheit und Wirkung durch Veranderungen innerhalb seines Wirkungskreises nur uner-
heblich eingeschrankt wird (vgl. W. ENGELER, in: Ehrenzeller/Engeler [Hrsg.], Handbuch Heimat-
schutzrecht, Zurich/St.Gallen 2020, 8 7 N 176; Urteil des Bundesgerichtes 1C_26/2016 vom
16. November 2016 Erw. 3.3). Der Wirkungskreis ist dabei nicht aus einer asthetischen Sicht-
weise zu beurteilen. Geschitzt werden soll vielmehr der origindre Standort eines Baudenkmals in
seiner historisch-baulichen sowie naturrdumlichen Auspragung (Teil des Eigenwerts) wie auch
die historisch-raumliche Pragung durch das Schutzobjekt selbst (Lagewert; W. ENGELER, Das
Baudenkmal im schweizerischen Recht, Zurich/St.Gallen 2008, S. 161).

6.2 Das Schutzobjekt ist mittig auf dem grosszigigen Grundstiick Nr. 002 situiert, so dass zu
allen Seiten hin ein Freiraum von etwa 8 bis 16 m besteht. Insbesondere gegen Siuden zur
M.___ strasse hin befindet sich ein grossziigiger Freiraum. Die FreirAume sind — wie es zu einer
Villa dieser Epoche gehort — als Garten ausgestaltet. Insgesamt verfligt das Schutzobjekt auf dem
Grundstiick Nr. 002 — wie die DMP am Rekursaugenschein bestétigte — bereits tiber eine Umge-
bung, die dem Wesen und der Eigenart der Villa Rechnung tragt. Das geplante Bauprojekt liegt
dagegen auf der gegenlberliegenden Strassenseite in rund 25 m Entfernung. Durch den zusatz-
lichen Strassenfreiraum erfolgt eine deutliche Abgrenzung zwischen der Umgebung des
Schutzobjekts und dem geplanten Bauprojekt. Diese Abgrenzung wird durch die mit Bischen und
kleineren Baumen dicht bepflanzten Grenzbereiche des Grundstiicks Nr. 002 verstarkt. Hinzu
kommt, dass das Schutzobjekt nur von wenigen Standorten aus (lediglich die Strassen auf- und
abschreitend) gemeinsam mit dem Bauprojekt betrachtet werden kann, was aber durch die dichte
Bepflanzung wiederum erschwert wird. Insgesamt ist festzuhalten, dass bereits aufgrund des
raumlichen Kontexts sichergestellt ist, dass Schutzobjekt und Bauprojekt nicht im gleichen Kon-
text gelesen werden. Bereits vor diesem Hintergrund erweist sich eine Beeintrachtigung des Um-
gebungsschutzes durch das geplante Bauvorhaben als unwahrscheinlich.

6.3 Anlasslich des Augenscheins vom November 2018 zum ersten Projekt hat sich die zustan-
dige Sachbearbeiterin der DMP dahingehend geédussert, dass auf das Attikageschoss zu verzich-
ten sei. Soweit die Rekurrenten 1 aus dieser Aussage etwas zu ihren Gunsten ableiten wollen, ist
festzuhalten, dass es sich lediglich um die vorlaufige — wie der Leiter der DMP am Rekursauge-
schein auch bestétigt hat — nicht konsolidierte Meinung der zustédndigen Sachbearbeiterin handelt.
Entsprechend kommt dieser Aussage alleine wenig Gewicht zu. In der am 23. Januar 2019 er-
gangenen Teilverfligung begriindete der zustandige Leiter der DMP die Nichterteilung der
Zustimmung zum damaligen Projekt demnach im Wesentlichen damit, dass der Baukdrper fir das
Quartier sehr massig sei, was zwar durch die Gliederung etwas aufgeltst werde. Das Attikage-
schoss sprenge die Volumetrie des Neubaus jedoch komplett. Von der Notwendigkeit eines ganz-
lichen Verzichts auf das Attikageschoss war dagegen nicht (mehr) die Rede (vgl. auch VerwGE
B 2021/219 vom 11. August 2022 Erw. 3.2).

6.4 Das zweite und vorliegend strittige Bauprojekt beurteilte die DMP im Rahmen des Amtsbe-
richts sowie am Augenschein —was auch das Verwaltungsgericht in seinem Urteil (Erw. 3.2) fest-
hielt — einlasslich und in Kenntnis der Einwande der Rekurrenten 1 mit Hinweis auf den Umge-
bungsschutz der Villa N.___ bzw. das Schutzbediirfnis der Villa als Baudenkmal von kantonaler
Bedeutung mit grosszugigem, intaktem Garten. Hierbei beriicksichtigte sie Lage, Gebaudevolu-
men, Massstéablichkeit und Gestaltungselemente sowie die Heterogenitat der Bauten im Quartier.
Die im Rekurs gemachten Ausfiihrungen der DMP erweisen sich als nachvollziehbar begriindet.
Es kann ihnen mit hinreichender Bestimmtheit entnommen werden, worauf sich die Fachstelle bei
der Beantwortung der Frage, ob das Bauvorhaben das Schutzobjekt beeintrachtige, abstitzte.
Ein vollstandiger Verzicht auf das Attikageschoss fiir den Umgebungsschutz der Villa wurde von
der DMP im Ergebnis implizit nicht mehr als erforderlich erachtet, indem sie das im Vergleich zum
ersten Projekt reduzierte Attikageschoss vom Erscheinungsbild her wirdigte (niedrigere und
schmalere Ausgestaltung, Verschiebung nach hinten, Volumenaufldsung durch deutlich mehr
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Fensterflachen, weniger pragendes Erscheinungsbild der Silhouette) und unter Einbezug der wei-
teren Umstande eine Beeintrachtigung des Umgebungsschutzes durch das Mehrfamilienhauspro-
jekt verneinte.

6.5 Vor dem Hintergrund, dass bereits aufgrund des raumlichen Kontexts (grossziigiger Frei-
raum auf Grundstiick Nr. 002; Abgrenzung durch Strassenraum und Bepflanzung im Grenzbe-
reich; eine gemeinsame Betrachtung von Schutzobjekt und Bauprojekt aufgrund der Situierung
nur von wenigen Standorten aus mdoglich) eine Beeintrachtigung des Umgebungsschutzes un-
wabhrscheinlich ist, erweist sich auch die Beurteilung der DMP, wonach eine Beeintrachtigung des
Schutzobjekts zu verneinen ist, als vollstandig und schlissig. Die Rekurrenten 1 vermogen jeden-
falls nicht Grinde darzulegen, welche die Glaubwirdigkeit der fachbehdrdlichen Beurteilung er-
schuttern kdnnte und deshalb hiervon abgewichen werden misste (R. WIDMER, in: Rizvi/Schind-
ler/Cavelti [Hrsg.], Praxiskommentar zum Gesetz Uber die Verwaltungsrechtspflege, Zu-
rich/St.Gallen 2020, Art. 21 N 14). Dies gilt namentlich auch fir die von den Rekurrenten 1 ins
Feld geflihrte Rilige, wonach das jetzige Attikageschoss nur deshalb tiefer liege, weil beim Vor-
projekt der Niveaupunkt mit 453,85 statt 453,29 m .M. falsch festgelegt worden sei. Der dem nun
strittigen Projekt zu Grund liegende Niveaupunkt von 453,29 m (.M. wird — genauso wenig wie
die Einhaltung der baureglementarischen Gebaudehthe — nicht beanstandet. Weiter ist aus den
Planen deutlich ersichtlich, dass das urspriinglich beanstandete Attikageschoss in der Raumhdhe
von 3,2 m auf 2,59 m und in der Breite von 18,5 m auf 16 m reduziert worden ist. Es handelt sich
damit nicht um — wie die Rekurrenten 1 riigen — minimalste Anpassungen. Wurde doch das Atti-
kageschoss auch um grosszigige Fensterflachen erganzt, welche das Volumen zusatzlich auflo-
sen. Die von den Rekurrenten angefuhrten Rigen vermogen keine Zweifel an der Beurteilung der
DMP wecken. Die denkmalpflegerische Beurteilung, wonach der Umgebungsschutz gewahrt sei,
ist auch mit der Lage des Baugrundstiicks in der Umgebungszone Il geméass ISOS-Inventarblatt
vereinbar. Weist doch die Umgebungszone 1l lediglich die tiefste Aufnahmekategorie b (empfind-
liche Umgebung) mit dem tiefsten Erhaltungsziel b (Erhalten der Eigenschaften) auf. Sodann hielt
die DMP anlasslich des Augenscheins fest, dass die sudliche Seite der M. strasse — mehr als
zwanzig Jahre nach Erstellung des Inventarblatts — bereits sehr heterogen ausgestaltet sei. Die
Ruge, das Bauvorhaben beeintrachtige die Umgebung der Villa N.___, erweist sich somit insge-
samt als unbegriindet.

7.
Die Rekurrenten 1 riigen weiter, dass sich das geplante Vorhaben nicht in die bestehende Um-
gebung einflge.

7.1 Soweit die Rekurrenten 1 aus Art. 3°s Bst. a des geltenden Baureglements der Politischen
Gemeinde Z.____ vom 17. Februar 2014 (abgekiirzt BauR) ein Einfllgungsgebot ableiten, kann
ihnen nicht gefolgt werden. Art. 3% Bst. a BauR halt als allgemeiner Planungsgrundsatz fest, dass
sich Bauwerke gut in die nattrliche und gestaltete Umwelt einzuordnen hatten. Wie die Vorinstanz
richtigerweise bereits im Einspracheentscheid ausgefiihrt hat, besteht ausserhalb der Kern- und
der Schutzzonen kein generelles 6ffentliches Interesse an einer guten Einordnung von Bauten
und Anlagen. Deshalb kénnen die politischen Gemeinden nicht fir das gesamte Gemeindegebiet
anordnen, dass Bauten und Anlagen so gestaltet und in die Umgebung eingeordnet werden muis-
sen, dass zusammen mit der Umgebung eine gute Gesamtwirkung besteht. Daraus folgt, dass
die im ganzen Gemeindegebiet anwendbaren kommunalen Gestaltungsvorschriften, welche tber
das Verunstaltungsverbot (Art. 99 Abs. 1 PBG) hinausgehen, gegeniiber den Regeln des Pla-
nungs- und Baugesetzes keine selbstandige Bedeutung haben und nicht ber die Bestimmungen
des Planungs- und Baugesetzes hinausgehen dirfen (W. RITTER, in: Bereuter/Frei/Ritter [Hrsg.],
Kommentar zum Planungs- und Baugesetz des Kantons St.Gallen, Basel 2020, Art. 99 N 6; BUDE
Nr. 70/2022 vom 15. August 2022 Erw. 6.2; BUDE Nr. 2/2023 vom 10. Januar 2023 Erw. 4.2;
Baudepartement SG, Juristische Mitteilungen 2008/1/8). Zu prufen ist somit lediglich, ob eine Ver-
unstaltung nach Art. 99 Abs. 1 PBG vorliegt.
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7.2 Art. 99 Abs. 1 PBG, welcher inhaltlich im Wesentlichen mit Art. 93 BauG Ubereinstimmt,
verbietet die Erstellung von Bauten und Anlagen, die das Orts- und Landschaftshild verunstalten
oder Baudenkmaler beeintrachtigen. Im Unterschied zu positiven Bauasthetikvorschriften (Ge-
staltungs- oder Einfigungsvorschriften) verbietet das Verunstaltungsverbot nur erheblich sto-
rende Wirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild in dem Sinn, dass nur etwas qualifiziert Un-
schones verhindert werden soll. Eine bauliche Gestaltung darf wegen Verunstaltung nur abge-
lehnt werden, wenn sie nach Massstaben, die "in Anschauungen von einer gewissen Verbreitung
und Allgemeingultigkeit gefunden werden", als erheblich stérend zu bezeichnen ist. Dabei ist nicht
das Bauvorhaben isoliert zu betrachten, sondern in Bezug zu seiner baulichen und landschaftli-
chen Umgebung zu setzen (VerwGE B 2021/8 vom 12. Juli 2021 Erw. 2.2 und BUDE Nr. 67/2021
vom 8. November 2021 Erw. 3.2). Die Rekurrenten 1 beschranken sich in ihrer Argumentation
darauf, auf die Unterschiede des geplanten Neubaus im Vergleich zu den bestehenden Bauten
zu verweisen. Dass sich der geplante Neubau mit Bezug auf die Grésse, Materialisierung und
Dachform von den bestehenden Bauten in der Umgebung unterscheidet, ist geméass Regelbau-
weise zulassig und fuhrt — wie die Vorinstanz zu Recht erwog — nicht zu einer Verunstaltung.
Allgemein kann nicht davon gesprochen werden, dass das Bauvorhaben geradezu verunstaltend
ist. Die Einholung des beantragten Architektenmodells des Neubaus eriibrigt sich bei diesem Er-
gebnis. Die Riige erweist sich somit als unbegrindet.

8.
Weiter rligen die Rekurrenten 1 die Nichteinhaltung der Ausnitzungsziffer.

8.1 Nach Art. 61 Abs. 1 BauG ist die Ausnitzungsziffer die Verhaltniszahl der Summe aller
anrechenbaren Geschossflachen zur anrechenbaren Parzellenflache. Nach Art. 62 Abs. 2 BauG
zéhlen zu den anrechenbaren Geschossflachen die nutzbaren Geschossflachen einschliesslich
Génge, Treppenhauser und Mauerquerschnitte. Nicht anrechenbar sind unter anderem Keller-,
Estrich- und nichtgewerbliche Einstellrdume, unterirdische gewerbliche Lagerraume sowie
Gemeinschaftsrdume in Mehrfamilienhdusern. Massgebend ist nicht die Bezeichnung eines
Raums in den Planunterlagen oder die Absicht der Baugesuchsteller, sondern die nach objektiven
Kriterien beurteilte Verwendungsmaglichkeit eines Raums (VerwGE B 2009/25 vom 15. Oktober
2009 Erw. 3.5.4; GVP 1978 Nr. 3). Es muss die Frage beantwortet werden, welche Nutzung ein
Raum in seiner baulichen Gestaltung zulasst. Kann er ohne eigentliche bauliche Massnahmen
als Wohn-, Schlaf- oder Arbeitsraum verwendet werden, ist er unabhangig von einer allfalligen
anderslautenden Nutzungsangabe anzurechnen (VerwGE B 2015/14 vom 20. Januar 2017
Erw. 13.5 mit Hinweisen).

8.2 Die Rekurrenten 1 beanstanden, dass mit dem Gemeinschaftsraum zuséatzliche bewohn-
bare Flache geschaffen werden soll ohne dies zu deklarieren. Nicht ohne Grund bestehe keinerlei
Konzept, wie der riesige, Uber zwei Geschosse ausgedehnte Raum, genutzt werden soll.

8.2.1 Mitdem I. Nachtragsgesetz vom 1. September 1983 zum Baugesetz lehnte es der Gesetz-
geber ab, die Einrichtung von GemeinschaftsrAumen fir Kinder in Mehrfamilienhdusern im Bau-
gesetz zwingend vorzuschreiben, wie dies fiir Kinderspielplatze bei Uberbauungen mit sechs und
mehr Wohnungen der Fall ist. Er ermachtigte lediglich die Gemeinden, im Baureglement oder in
Planungserlassen die Erstellung von Gemeinschaftsraumen fur Kinder in Mehrfamilienhausern
vorzuschreiben (Art. 73 Abs. 5 aBauG). Durch den Verzicht auf die Anrechenbarkeit von Gemein-
schaftsrAumen fur Kinder zur Geschossflache soll Anreiz geschaffen werden, solche Raume frei-
willig zu erstellen (B. HEER, Materielles Baupolizeirecht 1l und Baubewilligungsverfahren, in: Das
Nachtragsgesetz zum st.gallischen Baugesetz, St.Gallen 1983, N 2 zu Art. 61 BauG). Seit dem
lll. Nachtragsgesetz vom 1. Februar 1997 zum Baugesetz zahlen alle Gemeinschaftsrdume in
Mehrfamilienh&ausern — und nicht mehr nur solche fur Kinder — zu den nichtanrechenbaren Ge-
schossflachen (R. CLAVADETSCHER, Materielles Baupolizeirecht im Ill. Nachtragsgesetz zum Bau-
gesetz, in: Das lll. Nachtragsgesetz zum Baugesetz, St.Gallen 1997, Anmerkungen zu Art. 61
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BauG). In Mehrfamilienhdusern sollen nach der Vorstellung des Gesetzgebers sowohl Flachen
im Aussenbereich als auch Raume im Innenbereich fiir gemeinschaftliche Nutzungen mindestens
gefordert werden. Vor diesem Hintergrund sind Gemeinschaftsrdume baulich so auszugestalten,
dass sie den Bedurfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner im Rahmen einer gemeinschaftli-
chen Nutzung entsprechen.

8.2.2 Der strittige Gemeinschaftsraum befindet sich im Erdgeschoss und weist eine Flache von
50 m? auf. Der Zugang erfolgt tiber den gemeinsamen Vorraum, tiber welchen auch die Wohnun-
gen 1 bis 4 zugénglich sind. Sudlich des Gemeinschaftsraums befindet sich eine Terrasse, welche
nur vom Gemeinschaftsraum bzw. vom Garten her zuganglich ist. In der Vertikalen erstreckt sich
der Gemeinschaftsraum uber zwei Stockwerke. Wie aus Schnitt B ersichtlich wird, ist die Nord-
seite des Raums verglast. Zwar verfiigt der Gemeinschaftsraum Uber eine Kochnische, das Ba-
dezimmer mit Toilette (aber ohne Waschmdglichkeiten) befindet sich dagegen ausserhalb des
Raums. Aufgrund der baulichen Ausgestaltung (kein direkter Zugang von den Wohnungen, trans-
parente Innenwand, zweigeschossige Ausgestaltung, aussenliegende Toilette), ist nichts gegen
die Nichtanrechenbarkeit des Gemeinschaftsraums (samt Toilette) einzuwenden. Anzeichen fir
eine andere Verwendungsmoglichkeit sind nicht ersichtlich und werden auch nicht geltend ge-
macht. Die Riige erweist sich als unbegriindet.

8.3 Im Zusammenhang mit der Ausnitzung rigen die Rekurrenten 1 weiter die Nichtbertck-
sichtigung der Abstellraume.

8.3.1 Zur Bestimmung der nutzbaren und fir die Ausnitzungsziffer anrechenbaren Geschossfla-
che ist grundsatzlich die objektive Nutzungsmaoglichkeit eines Raums zu Wohn-, Schlaf- oder Ar-
beitszwecken massgebend. Rdume sind somit nur dann nicht anrechenbar, wenn sie sich auf-
grund gesundheits- oder feuerpolizeilicher Bestimmungen fir den langeren Aufenthalt von Per-
sonen nicht eignen. Ein Gebaudeteil ist rechtlich ohne weiteres als anrechenbarer Wohn- oder
Arbeitsraum zu behandeln, wenn er die erforderlichen wohnhygienischen Anforderungen erfiillt.
(BDE Nr. 38/2019 vom 24. Juni 2019 Erw. 5.4 mit Hinweisen). Gemass Art. 7 Abs. 2 BauR hat
die Bodenflache von Wohn- und Schlafraumen mindestens 10 m? zu betragen. Das Lichtmass
der Fensterflachen von Wohn-, Schlaf- und Arbeitsraumen hat mindestens 10 Prozent der
Bodenflache zu betragen (Art. 7 Abs. 3 BauR).

8.3.2 Der Abstellraum im Erdgeschoss diirfte die wohnhygienischen Bestimmungen hinsichtlich
Flache und Belichtung knapp erfilllen. Zumal aber der Raum nur Uber den gemeinsamen Gang
zuganglich ist und direkt beim Haupteingang liegt, ist nichts gegen die Nichtanrechnung einzu-
wenden. Auch gegen die Nichtanrechnung der anderen geriigten Abstellraume im Attikageschoss
ist nichts einzuwenden, da diese lediglich eine Grosse von 6,7 bzw. 7,1 m? aufweisen, von den
Ubrigen Flachen getrennt sind und Uber keine Fensterflachen verflgen.

8.4 Die Rugen der Rekurrenten 1, wonach der Gemeinschaftsraum, die Toilette sowie die Ab-
stellrAume zu Unrecht nicht angerechnet worden seien, erweist sich als unbegriindet.

9.

Die Rekurrentin 2 rugt ihrerseits im Zusammenhang mit der Bestimmung der Ausnutzungsziffer
die in ziff. 111.2 der Baubewilligung verfugte Auflage, mit welcher die Nichtanrechnung der Winter-
garten sichergestellt werden soll. Die Vorinstanz verflgte, dass die Isolation der Fenster und
Wande zwischen den verglasten Loggien und den Wohnrdumen die Anforderungen an eine Aus-
senisolation erfiillen misse.

9.1 Wie bereits ausgefuihrt, zahlen zur anrechenbaren Geschossflache die nutzbaren Ge-
schossflachen einschliesslich Gange, Treppenh&auser und Mauerquerschnitte (Art. 61 Abs. 2 ers-
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ter Satz BauG). Nicht angerechnet werden Wintergérten sowie verglaste Dachterrassen und Bal-
kone bis zu einer Flache von 20 Prozent der anrechenbaren Geschossflachen (Art. 61 Abs. 2
Bst. d BauG). Unter Wintergarten versteht man allgemein unisolierte, grossmehrheitlich verglaste
Gebéaudeteile, die ausserhalb der isolierten Fassade angebaut und weder beheizbar noch ganz-
jahrig bewohnbar sind. Sie dienen vorab der Verbesserung der Energiebilanz (Solothurnische
Gerichtspraxis [SOG] 1997, N 23, S. 60). Ein solcher Raum Ubt gebaudeklimatische Funktionen
aus, indem zwischen dem Aussenklima und den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverhaltnissen
im Gebaudeinnern ein Ausgleich geschaffen wird. Dies ist hur mdglich, wenn der Wintergarten
vollstandig vom Hauptgebaude abgetrennt werden kann, so dass zwischen diesen Raumen prak-
tisch kein Luftaustausch mehr stattfindet (GVP 1997 Nr. 71). Im Kanton St.Gallen ist nicht mass-
gebend, ob der Wintergarten beheizt wird oder nicht (R. CLAVADETSCHER, a.a.0., S. 12; ProtGR
1992/96, Nr. 827/8-10). Eine baulich konstruktive Abgrenzung zu den Ubrigen anrechenbaren
Wohnflachen ist indessen nétig (B. HEER, a.a.0., N 668). Dies ergibt sich aus dem Zweck der
Bestimmung, wonach ausschliesslich Wintergarten, nicht aber auch andere Wohnnutzungen be-
treffend Ausnitzungsziffer privilegiert sein sollen (R. CLAVADETSCHER, a.a.O., S. 12). Damit ste-
hen zwei Elemente fiir einen Wintergarten im Vordergrund; zum einen die Verglasung und zum
anderen die funktionale Uberlegung, dass ein Wintergarten nicht einfach Wohnraumerweiterung
sein darf (VerwGE B 2016/93 vom 14. Dezember 2018 Erw. 4.4).

9.2 Das strittige Baugesuch weist auf allen drei Geschossen verglaste Loggien auf. Diese wur-
den gemass dem Plan "Anrechenbare Geschossflachen" nicht angerechnet. Die Wintergarten
lassen sich durch die Schiebetliren problemlos vom tbrigen Wohnraum trennen, so dass zwi-
schen diesen Raumen praktisch kein Luftaustausch mehr stattfindet. In funktionaler Hinsicht zeigt
der Blick auf die Wohnungsgrundrisse, dass die Wintergérten eine eigenstandige, ausserhalb der
eigentlichen Wohnraume liegende Funktion haben. Der jeweilige angrenzende Innenraum (Ku-
che/Wohnen/Essen) weist eine beachtliche Grundflache (47 bzw. 81 m?) auf, so dass auch nicht
anzunehmen ist, dass der Aussenbereich im Wintergarten aus Griinden ungenigender Platzver-
haltnisse ganzjahrig fir Wohnzwecke benutzt werden misste (vgl. auch BDE Nr. 18/2016 vom
11. April 2016 Erw. 3.4.1; BDE Nr. 28/2014 vom 12. Mai 2014 Erw. 9.1.3). Wie sich aus den
Fassadenplanen ergibt, sind sodann séamtliche Wintergéarten als verglaste Bauteile ausgestaltet.
Ferner unterschreiten die Wintergarten den maximalen Flachenanteil gemass Art. 61 Abs. 2 Bst. d
BauG von 20 Prozent der anrechenbaren Geschossflachen deutlich. Die Wintergarten weisen
insgesamt eine Flache von 102,88 m? auf. Dies entspricht ausgehend von 940,21 m? anrechen-
barer Geschossflache einem Flachenanteil von 10,94 Prozent. Damit sind samtliche Vorausset-
zung gemass Art. 61 Abs. 1 Bst. d BauG erflillt, so dass kein Grund fur die verfiigte Auflage
bestand. Der Rekurs 2 der Rekurrentin 2 erweist sich als begrindet und ist daher gutzuheissen.
Die Auflage gemass Ziff. 11l.2 der Baubewilligung (SRB 008) ist daher aufzuheben. Das Gleiche
gilt far die Ziff. 111.10 des separaten Einspracheentscheids (SRB 006), welcher die Aufnahme der
Auflage aufgrund der Einsprache von D.__ und E.____ vorsieht. Entsprechend ist auch die Ziff.
I11.3. des Einspracheentscheids (SRB 006), wonach die Einsprache von D.__ und E.____ in Be-
zug auf die nun aufzuhebende Auflage teilweise gutgeheissen worden ist, neu zu formulieren.

10.
Weiter riigen die Rekurrenten 1, das Baugesuch weise zu wenig Parkplatze auf.

10.1 Bei Neuerstellung, Zweckénderung oder Erweiterung von Bauten und Anlagen kann der
Bauherr verpflichtet werden, auf privatem Grund Abstellflachen fur Motorfahrzeuge der Benutzer
oder Besucher zu schaffen, soweit die ortlichen Verhaltnisse es zulassen und die Kosten zumut-

bar sind (Art. 72 BauG). Nach Art. 4 des Parkplatzreglementes der Politischen Gemeinde Z.____

vom 19. Dezember 1995 hat der Eigentiimer einer Baute oder Anlage fiir deren Benltzer auf
eigenem Grund die erforderlichen Parkplatze bereitzustellen. Die Erstellungspflicht gilt bei Neu-,
Um- und Erweiterungsbauten sowie bei Nutzungsénderungen. Die Berechnungsgrundlagen sind
in Art. 6 des Parkplatzreglementes festgehalten. Bei Mehrfamilienhdusern ist ein Parkplatz pro
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100 m? anrechenbare Geschossflache, mindestens aber ein Parkplatz pro Wohnung vorgeschrie-
ben. Zusatzlich ist pro 600 m? anrechenbarer Geschossflache ein Parkplatz fir Kunden, Besucher
und Lieferanten vorgeschrieben.

10.2 Aufgrund der anrechenbaren Geschossflache (940,21 m?) sind aufgerundet 10 Parkplatze
fur Bewohnerinnen und Bewohner vorgeschrieben. Derselbe Parkplatzbedarf ergibt sich auch aus
der Anzahl der Wohnungen (10 Wohnungen). Weiter sind aufgerundet zwei Besucherparkplatze
vorgeschrieben. Gemass den bewilligten Planen sind insgesamt zwdlf Parkplatze in der Tiefga-
rage und zwei Besucherparkplatze im Freien vorgesehen. Die erforderliche Parkplatzzahl ist so-
mit eingehalten. Zumal die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl Parkplatze sichergestellt ist, sind
die Befurchtungen der Rekurrenten 1, es kénnte zu einem wilden Parkieren auf der M. strasse
kommen, unbegriindet.

10.3 Entsprechend ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Verkehrssicherheit geféahrdet sein soll.
Ein Blick auf die massgebenden Normen des Schweizerischen Verbands der Strassen- und Ver-
kehrsfachleute (abgekirzt VSS-Normen) zeigt zudem, dass die M.___ strasse den grundlegenden
Ausbauanforderungen bei weitem gentigt. Die M. strasse (Gemeindestrasse 2. Klasse) liegt
innerhalb des Siedlungsgebiets. Die zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h. Die
Strasse verlauft praktisch eben in gerader Streckenfiihrung und ist daher sehr tibersichtlich. Auf-
grund der Grosse und des Charakters der Strasse handelt es sich um eine Zufahrtsstrasse nach
der VSS-Norm 40 045 ,Projektierung, Grundlagen — Strassentyp: Erschliessungsstrasse®. Ge-
mass Norm ist eine Mischverkehrsflache zuléssig, so dass auch kein Trottoir erforderlich ist. Wei-
ter muss der Grundbegegnungsfall PW/PW bei stark reduzierter Geschwindigkeit sichergestellt
sein. Fur den Begegnungsfall PW/PW wird nach der VSS-Norm 40 201 "Geometrisches Normal-
profil, Grundabmessungen und Lichtraumprofil der Verkehrsteilnehmer" eine Strassenbreite von
4,4 m verlangt. Auch diese Vorgabe erfillt die M.___strasse mit einer durchgehenden Breite von
6 m ohne Weiteres. Zumal die Rekurrenten 1 nicht konkret darzulegen vermogen, inwiefern die
M. strasse den Anforderungen der Verkehrssicherheit nicht gentigt und die Normen die pau-
schale rekurrentische Behauptung entkraften, erlbrigt sich auch die Einholung eines entspre-
chenden Amtsberichtes. Die Riige erweist sich als unbegriindet.

11.

Schliesslich riigen die Rekurrenten 1 unzuldssige Immissionen im Sinn von Art. 684 ZGB. Indem
die offentlich-rechtlichen Bauvorschriften nicht eingehalten seien, seien auch die privatrechtlichen
Immissionseinwédnde wie die Beeintrachtigung der Wohnqualitat und Wertverminderung der
rekurrentischen Grundstiicke, Schattenwurf bzw. Entzug von Besonnung, Licht-, L&rm- sowie Ge-
ruchsimmissionen begriindet.

11.1 Laut Art. 684 Abs. 1 ZGB ist jedermann verpflichtet, bei der Auslibung seines Eigentums
sich aller Gbermassigen Einwirkungen auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten. Verboten
sind insbesondere alle schadlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstiicke oder
nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen, unter anderen durch Luftverunreinigun-
gen, Ublen Geruch, Larm, Schall oder durch den Entzug von Besonnung oder Tageslicht (Art. 684
Abs. 2 ZGB). Bei der Abgrenzung zwischen zuldssiger und unzuldssiger (d.h. Ubermassiger) Im-
mission ist die Intensitat der Einwirkungen massgebend. Diese beurteilt sich nach objektiven Kri-
terien. Die beurteilende Instanz hat eine sachlich begrindete Abwagung der Interessen vorzu-
nehmen, wobei sie den Massstab des Empfindens eines Durchschnittsmenschen in der gleichen
Situation zugrunde zu legen hat. Neben den in Art. 684 Abs. 2 ZGB beispielhaft als verboten
aufgezéahlten materiellen Immissionen (L&rm usw.) und den negativen Immissionen (Lichtentzug
usw.) untersagt die Rechtsprechung auch ideelle oder immaterielle Immissionen. Ubermassig und
folglich verboten sind ideelle Immissionen, wenn bei Personen mit normaler durchschnittlicher
Empfindlichkeit ein erhebliches, standig fuhlbares Unbehagen verursacht wird. Die Immission soll
fur jeden Ubermassig sein, der sich in der Lage des Klagers befindet. Art. 684 ZGB verschafft
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indes keinen Anspruch, dass in einem Einfamilienhausquartier den Nachbarn die Einsicht auf
Sitzplatze und Garten verunmdoglicht wird. Eine durch rechtskraftigen Entscheid einer Verwal-
tungsbehorde bewilligte Baute verursacht in der Regel keine Giberméassigen Immissionen im Sinn
von Art. 684 ZGB. Offentlich-rechtliche Bewilligungen sind dann nicht mehr allein massgebend
fur die Beurteilung der Ubermaéssigkeit, wenn die Behorde per Ausnahmebewilligung ein Abwei-
chen von den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften gewéahrt und womdéglich die Interessen der Nach-
barn nicht umfassend beriicksichtigt (vgl. dazu VerwGE B 007 vom 29. April 2021 Erw. 3.1;
VerwGE B 2020/59 vom 19. Januar 2021 Erw. 5.3; VerwGE B 2018/189 vom 21. November 2018
Erw. 6.1 je mit Hinweisen).

11.2 Die pauschal befiirchteten Beeintrachtigungen der rekurrentischen Grundsticke (Wohn-
qualitat, Wertverminderung der Grundstiicke, Schattenwurf, Licht-, La&rm- sowie Geruchsimmissi-
onen) kdnnen — wie dargelegt — nicht auf Verletzungen des o6ffentlichen Baurechts oder auf Aus-
nahmebewilligungen zuriickgefuhrt werden. Diese Einwirkungen erscheinen deshalb mit der Lage
und Beschaffenheit der Grundstlicke der Rekurrenten 1 gerechtfertigt. Sie gehen nicht Gber das
hinaus, was Nachbarn (iblicherweise mit der baurechtskonformen Uberbauung eines angrenzen-
den Grundstiicks in Kauf nehmen missen. Somit liegen keine Uberméassigen Immissionen im Sinn
von Art. 684 ZGB vor.

12.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz, indem sie den Rekurrenten 1 die fragli-
che Stellungnahme der DMP vorgéngig nicht zugestellt hat, deren Anspruch auf rechtliches Gehor
verletzt hat. Die DMP ihrerseits hat eine Gehorsverletzung begangen, indem sie ihre Einschat-
zung im vorinstanzlichen Verfahren nicht begriindet hat. Weil aber das geplante Vorhaben den
Umgebungsschutz der Villa N.____ nicht beeintrachtigt, war entgegen der Ansicht der Rekurrenten
1 keine formelle Zustimmungsverfigung der DMP notwendig. Die Ubrigen Einwendungen wie feh-
lende Einfiigung, Verunstaltung, Uberschreiten der Ausniitzungsziffer, fehlende Parkplatze, man-
gelnde Verkehrssicherheit sowie Gibermassige Immissionen nach Art. 684 ZGB erweisen sich da-
gegen als unbegriindet. Der Rekurs 1 ist daher, abgesehen von der Gehorsverletzung, abzuwei-
sen. Demgegentiber erweist sich der Rekurs 2 als begriindet und ist gutzuheissen. Entsprechend
ist die angefochtene Ziff. 11l.2 der Baubewilligung samt den korrespondierenden Ziffern des Ein-
spracheentscheids (Ziffn. 111.3 und 10) aufzuheben und neu zu formulieren.

13.

13.1 Nach Art. 95 Abs. 1 VRP hat in Streitigkeiten jener Beteiligte die Kosten zu tragen, dessen
Begehren ganz oder teilweise abgewiesen werden. Die Entscheidgebihr betragt fur die beiden
Rekurse insgesamt Fr. 4'500.— (Nr. 20.13.01 des Gebuhrentarifs fir die Kantons- und Gemeinde-
verwaltung, sGS 821.5). Auf den Rekurs 1 entfallen Fr. 3'000.—, auf den Rekurs 2 Fr. 1'500.—.

13.2

13.2.1 Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend haben im Rekurs 1 grundséatzlich die
Rekurrenten 1 die amtlichen Kosten unter solidarischer Haftung zu bezahlen (Art. 96° VRP). Es
ist jedoch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass sowohl die Vorinstanz (fehlende Zustellung
der Stellungnahme der DMP) als auch die DMP (fehlende Begrindung) den Anspruch der
Rekurrenten 1 auf rechtliches Gehor verletzt haben (VerwGE B 2021/219 vom 11. August 2022
Erw. 3.4). Die amtlichen Kosten des Rekursverfahrens von Fr. 3'000.— sind deshalb lediglich im
Umfang von Fr. 2'000.— den Rekurrenten 1 aufzuerlegen. Den verbleibenden Kostenanteil von
Fr. 1'000.— haben die Vorinstanz und das Amt fir Kultur zu gleichen Teilen zu tragen (siehe hierfur
BUDE Nr. 58/2022 vom 14. Juli 2022 Erw. 8). Auf deren Erhebung ist jedoch zu verzichten (Art. 95
Abs. 3 VRP).

13.2.2 Dervon C.____ im Rekurs 1 am 16. September 2020 geleistete Kostenvorschuss von
Fr. 1'800.— ist anzurechnen.
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13.3

13.3.1 Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend waren die amtlichen Kosten im Rekurs 2
(mangels Antrags der Rekursgegner 2) in Héhe von Fr. 1'500.— der Vorinstanz aufzuerlegen. Auf
die Erhebung der Kosten ist jedoch zu verzichten (Art. 95 Abs. 3 VRP).

13.3.2 Der von der L. am 15. September 2020 im Rekurs 2 geleistete Kostenvorschuss
von Fr. 1'800.— ist zurlickzuerstatten.

14.
14.1 Im Rekurs 1 stellen die Rekurrenten 1 und die Rekursgegnerin 1 je ein Begehren um Ersatz
der ausseramtlichen Kosten.

14.1.1 Im Rekursverfahren werden ausseramtliche Kosten entschadigt, soweit sie aufgrund
der Sach- und Rechtslage notwendig und angemessen erscheinen (Art. 98 Abs. 2 VRP). Die
ausseramtliche Entschadigung wird den am Verfahren Beteiligten nach Obsiegen und Unterliegen
auferlegt (Art. 98 VRP). Die Vorschriften der Schweizerischen Zivilprozessordnung (SR 272;
abgekiirzt ZPO) finden sachgemasse Anwendung (Art. 98" VRP).

14.1.2 Die Rekursgegnerin 1 obsiegt mit ihnren Antragen im Rekurs 1. Da das Verfahren zu-
dem in tatsdchlicher und rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bot, die den Beizug eines
Rechtsvertreters rechtfertigen, besteht grundsétzlich Anspruch auf eine ausseramtliche Entschéa-
digung (Art. 98s VRP). Weil keine Kostennote vorliegt, ist die ausseramtliche Entschadigung in
Anwendung von Art. 6 in Verbindung mit Art. 22 der Honorarordnung (sGS 963.75; abgekiirzt
HonO) ermessensweise auf Fr. 3'250.— festzulegen; sie ist von den Rekurrenten 1 zu bezahlen.

14.1.3 Die Rekurrenten 1 hatten zur Wahrung des rechtlichen Gehdrs Rekurs zu erheben.
In materieller Hinsicht unterliegen sie jedoch vollstandig. Es ist daher angezeigt, der Gehorsver-
letzung durch die Vorinstanz sowie die DMP Rechnung zu tragen und den Rekurrenten 1 im Re-
kurs 1 eine reduzierte Parteientschadigung zuzusprechen. In Anbetracht des Verfahrensaus-
gangs und der durchschnittlichen Komplexitat des Falls erscheint eine ausseramtliche Entschéa-
digung von Fr. 1'000.— (zuzuglich Mehrwertsteuer) als angemessen. Sie ist je hélftig, durch die
Politische Gemeinde Z._ und das Amt flr Kultur zu bezahlen.

14.2 Im Rekurs 2 stellt die Rekurrentin 2 ein Begehren um Ersatz der ausseramtlichen Kosten.

Die Rekurrentin 2 obsiegt mit ihren Antrdgen im Rekurs 2. Da der Beizug eines Rechtsvertreters
gerechtfertigt war, besteht ebenfalls Anspruch auf eine ausseramtliche Entschadigung (Art. 98"
VRP). Mangels Kostennote, ist die ausseramtliche Entschadigung in Anwendung von Art. 6 in
Verbindung mit Art. 22 HonO ermessensweise — da im Gegensatz zum Rekurs 1 kein Augen-
schein notwendig war — auf Fr. 2'750.— festzulegen; sie ist von der Politischen Gemeinde Z._
Zu bezahlen.

Entscheid

1.

a) Der Rekurs Nr. 22-7752von A.__undB. ,C.  ,D. undE.  ,F._  undG. |
H_ _ undl__,J._  undK.__ ,alleZ.__,wird abgewiesen.

b)  Der Rekurs Nr. 22-7736 der L. , Z.____, wird gutgeheissen.
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a)

b)

a)

b)

Die ziff. l1.2 der Baubewilligung (SRB 008) des Stadtrates Z._ vom 17. August 2020 wird
aufgehoben. Die Ziff. 111.10 des Einspracheentscheids (SRB 006) des Stadtrates Z._ vom
17. August 2020 wird ebenfalls aufgehoben. Die Ziff. 111.3 des Einspracheentscheids (SRB
006) wird aufgehoben und lautet neu: "Die 6ffentlich-rechtliche Einsprache von D.__ und
E. , Z.__ , gegen das Baugesuch fir den Neubau (Baugesuch Nr. 005) wird
abgewiesen."

A. undB.__ ,C. ,D. undE. ,F. undG.__ ,H.__ undl.__ ,J. und
K., wird im Rekurs Nr. 22-7752 unter solidarischer Haftung eine Entscheidgebiihr von
Fr. 2'000.— auferlegt.

Auf die Erhebung der amtlichen Kosten in der Hohe von je Fr. 500.— im Rekurs Nr. 22-7752
bei der Politischen Gemeinde Z.  sowie beim Amt fir Kultur wird verzichtet.

Der am 16. September 2020 von C.____ im Rekurs Nr. 22-7752 geleistete Kostenvorschuss
in H6he von Fr. 1'800.— wird angerechnet.

Auf die Erhebung der amtlichen Kosten in der Hohe von Fr. 1'500.— im Rekurs Nr. 22-7736
bei der Politischen Gemeinde Z.  wird verzichtet.

Der am 15. September 2020 von der L. im Rekurs Nr. 22-7736 geleistete Kostenvor-
schuss in Héhe von Fr. 1'800.— wird zurtickerstattet.

Das Begehren der L. im Rekurs Nr. 22-7752 um Ersatz der ausseramtlichen Kosten
wird gutgeheissen. A. undB._ ,C._ ,D. undE._ ,F.  undG.___,H. und
. ,J. _und K.___ entschadigen die L. im Rekurs Nr. 22-7752 ausseramtlich mit

insgesamt Fr. 3'250.—.

Das Begehrenvon A.___undB.___,C.___,D. und E. , F. undG.__ ,H.  und
. ,J.  _und K. um Ersatz der ausseramtlichen Kosten im Rekurs Nr. 22-7752 wird
im Sinn der Erwagungen teilweise gutgeheissen. Die Politische Gemeinde Z._  und das
Amt fir Kultur entschadigen A, undB. ,C.  ,D.  undE.  ,F._  undG.__,
H. undl.___ ,J. und K___ im Rekurs Nr. 22-7752 ausseramtlich mit je Fr. 500.—,
somit insgesamt mit Fr. 1'000.—.

Das Begehren der L. im Rekurs Nr. 22-7736 um Ersatz der ausseramtlichen Kosten
wird gutgeheissen. Die Politische Gemeinde Z.  entschadigt die L. im Rekurs Nr.
22-7736 ausseramtlich mit Fr. 2'750.—.

Die Vorsteherin

Susanne Hartmann
Regierungsratin
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	Baurecht, Art. 61 Abs. 2 und 72 BauG, Art. 99, 122 Abs. 3 und 176 Abs. 2 PBG, Art. 684 ZGB. Das Verwaltungsgericht hielt mit Urteil B 2021/219 vom 11. August 2022 fest, dass das vorliegende Baubewilligungsverfahren nicht das Ergebnis des formellen Unterschutzstellungsverfahrens der Villa N.___ voraussetze. Entsprechend komme der Umgebungsschutz (Art. 99 Abs. 1 PBG) und der Schutz vor Eigentumsbeeinträchtigungen (Art. 122 Abs. 3 PBG) durch die übergangsrechtliche Unterschutzstellung (Art. 176 Abs. 2 PBG) bzw. die Feststellung des besonderen kulturellen Zeugniswerts auf die Villa N.___ unmittelbar von Gesetzes wegen zum Tragen (Erw. 5). Die Beurteilung der DMP, wonach das Bauvorhaben nicht den Umgebungsschutz der Villa N.___ beeinträchtige, ist nicht zu beanstanden (Erw. 6). Aufgrund der baulichen Ausgestaltung (kein direkter Zugang von den Wohnungen, transparente Innenwand, zweigeschossige Ausgestaltung, aussenliegende Toilette), ist nichts gegen die Nichtanrechenbarkeit des Gemeinschaftsraums einzuwenden (Erw. 8.2.2.). Die Wintergärten erfüllen sämtliche Voraussetzungen gemäss Art. 61 Abs. 1 Bst. d BauG, so dass sie bei der Berechnung der Ausnützungsziffer nicht zu berücksichtigen sind. Für die von der Vorinstanz verfügte Auflage – Fenster und Wände zwischen den verglasten Loggien und den Wohnräumen müssten die Anforderungen an eine Aussenisolation erfüllen – besteht daher kein Platz. Der Rekurs 2 ist daher gutzuheissen (Erw. 9). Zumal die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl Parkplätze sichergestellt ist, sind die Befürchtungen der Rekurrenten 1, es könnte zu einem wilden Parkieren unbegründet (Erw. 10). Abweisung des Rekurs 1. Gutheissung des Rekurs 2. 



